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Institut für Soziologie  Stand Oktober 2004 

 

HINWEISE FÜR DAS STUDIUM DER 

SOZIALWISSENSCHAFT MIT DEM SCHWERPUNKT SOZIOLOGIE 

für die Erste Staatsprüfung für Lehrämter an Hamburger Schulen 

(Verordnung vom 8. Mai 1982) 

 

Die folgenden Informationen geben Hinweise zu den geforderten Leistungsnachweisen.  

Eine Zwischenprüfung ist für die hier aufgeführten Studiengänge noch nicht vorgesehen. Ein ord-
nungsgemäßes Grundstudium im Sinne der BAföG-Richtlinien liegt in der Regel dann vor, wenn im 
Verlaufe der ersten vier Fachsemester die Studienleistungen nach Ziffer 1 bis 4 der folgenden Aufstel-
lungen erbracht worden sind. Dessen ungeachtet wird empfohlen, auch schon in den ersten Semes-
tern Veranstaltungen aus dem Bereich der "weiteren Fächer" zu besuchen, die mit entsprechenden 
Leistungsnachweisen bescheinigt werden.  

 

I.   ERSTE STAATSPRÜFUNG FÜR DAS LEHRAMT AN GRUND- UND MITTELSTUFE SOWIE AN SONDERSCHULEN 

 

Es werden folgende Leistungsnachweise gefordert:  

für das Fach Soziologie  

Grundstudium: 

1. Vorlesung: Einführung in die Soziologie (für Nebenfächler und Lehramtskandidaten) (Klausur-
schein)*  

2. eine einführende Veranstaltung in die Sozialstrukturanalyse (erfolgreiche Teilnahme)* 

3. Proseminar: zu einem beliebigen Thema aus dem Bereich der Soziologie (erfolgreiche Teilnahme) 

4. Vorlesung: Einführung in die Methoden der Empirischen Sozialforschung (Klausurschein)**  

Hauptstudium:  

5. Mittel- oder Oberseminar: zu einem beliebigen Thema aus dem Bereich der Soziologie (erfolgreiche 
Teilnahme) 

für die "weiteren Fächer" (erfolgreiche Teilnahme)  

6a. zwei einführende Veranstaltungen in Neuerer Geschichte 
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oder 

6b. zwei einführende Veranstaltungen in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

und 

7a. zwei einführende Veranstaltungen in Volkswirtschaftslehre gemäß Lehrerprüfungsordnung 

(nähere Regelung gemäß den Anforderungen des FB 03) 

oder 

7b zwei einführende Veranstaltungen in Politischer Wissenschaft  

(z.B. Vorlesung "Einführung in die Politische Wissenschaft", Mittelseminar, Übung) 

 

II. ERSTE STAATSPRÜFUNG FÜR DAS LEHRAMT AN DER OBERSTUFE ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN 

Es werden folgende Leistungsnachweise gefordert: 

für das Fach Soziologie  

Grundstudium:  

1. Vorlesung: Einführung in die Soziologie für Nebenfächler und Lehramtskandidaten (Klausurschein)*  

2. eine einführende Veranstaltung in Sozialstrukturanalyse (erfolgreiche Teilnahme)* 

3. Proseminar: zu einem beliebigen Thema aus dem Bereich der Soziologie (erfolgreiche Teilnahme) 

4. Vorlesung: Einführung in die Methoden der Empirischen Sozialforschung** (Klausurschein) 

Hauptstudium: 

5. zwei Seminare (Mittel- oder Oberseminare):  

aus zwei verschiedenen Bereichen der Soziologie (erfolgreiche Teilnahme)  

für die "weiteren Fächer" (erfolgreiche Teilnahme)  

6. zwei einführende Veranstaltungen in Neuerer Geschichte  

und  

7. zwei Veranstaltungen in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Pro- und Mittelseminar)  

und 

8. zwei einführende Veranstaltungen in Politischer Wissenschaft 
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(z.B. Vor1esung "Einführung in die Politische Wissenschaft ", Mittelseminar, Übung) 

und 

9. zwei einführende Veranstaltungen in Volkswirtschaftslehre gemäß Lehrerprüfungsordnung  

(nähere Regelung gemäß den Anforderungen des FB 03) 

und 

10a. ein weiterführendes Seminar in Politischer Wissenschaft (Mittel- oder Hauptseminar)  

oder 

10b ein weiterführendes Seminar in Volkswirtschaftslehre  

(Volkswirtschaftliches Seminar für Erziehungswissenschaftler)  

Wer das Fach Geschichte in Verbindung mit Sozialwissenschaften studiert, hat an Stelle der Anforde-
rungen nach Ziffer 6 die Anforderungen nach Ziffern 10a und 10b zu erfüllen.  

 

III.  

ERSTE STAATSPRÜFUNG FÜR DAS LEHRAMT AN DER OBERSTUFE - BERUFLICHE SCHULEN  

Es werden folgende Leistungsnachweise gefordert:  

für das Fach Soziologie  

Grundstudium 

 

1. Vorlesung: Einführung in die Soziologie für Nebenfächler und Lehramtskandidaten (Klausurschein)* 
2. eine einführende Veranstaltung in Sozialstrukturanalyse (erfolgreiche Teilnahme)* 
3. Proseminar: zu einem beliebigen Thema aus dem Bereich der Soziologie (erfolgreiche Teilnahme) 

4. Vorlesung: Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung** (Klausurschein) 

Hauptstudium:  

5. Mittel- oder Oberseminar: zu einem beliebigen Thema aus dem Bereich der Soziologie 

(erfolgreiche Teilnahme)  

:für die "weiteren Fächer" (erfolgreiche Teilnahme) 

6a. zwei einführende Veranstaltungen in Neuerer Geschichte 
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oder  

6b. zwei einführende Veranstaltungen in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte  

und  

7. zwei einführende Veranstaltungen in Politischer Wissenschaft  

(z.B. Vorlesung "Einführung in die Politische Wissenschaft", Mittelseminar, Übung) 

und  

8. zwei einführende Veranstaltungen in Volkswirtschaftslehre gemäß Lehrerprüfungsordnung  

(nähere Regelung gemäß den Anforderungen des FB 03) 

Ziffer 8. entfällt, wenn Sozialwissenschaften in Verbindung mit der Fachrichtung Wirtschaftswissen-
schaften studiert wird.  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
* Die bisherige Regelung, wonach als Ziffer 1. und 2. die Grundkurse: Einführung in die Soziologie I und Einführung in die So-
ziologie II als einführende Veranstaltungen in die Soziologie empfohlen wurden, verbleibt als Option.  
 
** Veranstaltung im Rahmen der neuen integrierten Methodenausbildung Soziologie und Politische Wissenschaft. Der Metho-
dengrundkurs kann nicht besucht werden.   
 
 


